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Bebauungsplan „Stiftsbleiche II“

A) Ergebnis der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange

B) Satzungsbeschluss

Planungs- und Bauausschuss am 19.01.2026

Stadtrat am 29.01.2026

Stadtplanungsamt
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Luftbild

Größe 
Geltungsbereich:
ca. 2,73 ha
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Förmliche Beteiligung

Auslegungszeitraum
• 12.11.2025 bis 12.12.2025

Erhaltene Stellungnahmen
• Öffentlichkeit: 1
• Behörden und Träger 

öffentlicher Belange: 23

Abwägungsrelevante 
Stellungnahmen: 7



Abwägungsrelevante Stellungnahmen

2. Amt für Tiefbau und Verkehr – Grünordnung:

Kurzfassung:

Es wird darum gebeten, folgende redaktionelle Änderungen vorzunehmen: 

In § 9 des BP soll das Wort Sträucher durch ein geeigneteres Wort ersetzt 

werden. Der Name der Abteilung 664 soll korrekt bezeichnet werden.

Abwägung:
Den Anregungen wird stattgegeben. Der Bebauungsplan wird redaktionell 
geändert.
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1. Wasserwirtschaftsamt Kempten:

Kurzfassung:

Es wird darum gebeten, Anregungen zu Bodenfunktionsbewertung, 

bodenkundlicher Baubegleitung, Maßnahmen Bodenschutz und 

Wasserversorgung in den Bebauungsplan einzuarbeiten.

Abwägung:
Den Anregungen wird teilweise stattgegeben. Die relevanten Inhalte 
werden in die Hinweise des Bebauungsplans übernommen.



Abwägungsrelevante Stellungnahmen
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3. Amt für Umwelt und Naturschutz (Naturschutz):

Kurzfassung:

Es wird darum gebeten, die Inhalte zu Zu- / Überfahrten auf 

landwirtschaftliche Flächen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu 

übernehmen.

Abwägung:
Den Anregungen wird stattgegeben. Die Inhalte werden in die 
Begründung des Bebauungsplans eingearbeitet.

4. Kemptener Kommunalunternehmen:

Kurzfassung:

Es wird darum gebeten, die Begründung inhaltlich zu präzisieren.

Abwägung:
Den Anregungen wird stattgegeben. Die Inhalte der Begründung des 
Bebauungsplans werden entsprechend präzisiert eingearbeitet.



Abwägungsrelevante Stellungnahmen

5. Kirchenverwaltung der kath. Kirchenstiftung:
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Kurzfassung:

Es wird um einen Ortstermin gebeten. Thema: Zuwegung der 

landwirtschaftlichen Flächen östlich des Geltungsbereiches

Abwägung:
Den Anregungen wird stattgegeben. Am 01.12.2025 fand ein Termin 
zwischen der Kirchenverwaltung und der Stadtverwaltung Kempten statt. 

Kurzfassung:

Es wird darauf hingewiesen, dass in Misch- und Gewerbegebieten 

Einzelhandelsagglomerationen durch geeignete Festsetzungen 

auszuschließen sind.

Abwägung:
Den Anregungen wird nicht stattgegeben. Die Stadt Kempten benötigt 
Flächen für flächenintensive und nicht zentrenrelevante 
Einzelhandelsbetriebe wie z. B. Autohäuser. Einzelhandel wird deswegen 
zugelassen.

6. Regierung von Schwaben:



Abwägungsrelevante Stellungnahmen

7. Handwerkskammer für Schwaben:
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Kurzfassung:

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Vermeidung von unkontrolliertem 

Einzelhandel geeignete Bestimmungen in den Bebauungsplan 

aufgenommen werden sollten.

Abwägung:
Den Anregungen wird nicht stattgegeben. Die Stadt Kempten benötigt 
Flächen für flächenintensive und nicht zentrenrelevante 
Einzelhandelsbetriebe wie z. B. Autohäuser. Einzelhandel wird deswegen 
zugelassen.
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Bebauungsplan Gesamtübersicht
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Verfahrensstand

Q4 2023
Durchführung frühzeitige 

Beteiligung 

Q4 2023
Vorstellung
Vorentwurf

Beschluss zur
frühzeitigen Beteiligung

Änderung des Geltungsbereichs

Q2 2022
Aufstellungsbeschluss

Q4 2025
Billigungs-/ 

Auslegungsbeschluss
und

Änderung des Geltungsbereichs

Q4 2025
Durchführung förmliche 

Beteiligung 

Heute
Satzungsbeschluss



Beschlussvorschlag

Dem Stadtrat wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgeschlagenen Abwägung der Stellungnahmen und Einwände gemäß 
Abwägungstabelle (siehe Anlage) wird zugestimmt. Die Planinhalte werden 
entsprechend redaktionell angepasst. 

Der Bebauungsplan „Stiftsbleiche II" im Bereich zwischen Memminger Straße, Iller, 
Härtnagel und Thomas-Dachser-Straße wird gemäß Plan des Stadtplanungsamtes vom 
19.01.2026 mit den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen. Die Begründung 
einschließlich Umweltbericht und Anlagen wird den Planunterlagen beigefügt.
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